
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Brennstoffhandel der Firma  
Lagerhaus Schnitt OHG – 73066 Uhingen – Obere Bahnhofstraße 5 

 

I.   ALLGEMEINES  
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge mit un-
seren Kunden. Ergänzende, diese AGB abändernde Vereinbarungen zwischen 
der Firma Lagerhaus Schnitt OHG und Unternehmern gehen diesen Bestimmun-
gen vor, sofern sie von ihnen abweichen. 

II.   GELTUNGSBEREICH 

a. Dem Angebot, der Bestellung und dem Vertragsverhältnis liegen ausschließlich 
unsere AGB zugrunde. Diese AGB gelten gegenüber Unternehmern auch für alle 
zukünftigen Geschäfte zwischen den Vertragsparteien, ohne dass es eines erneu-
ten Hinweises auf die AGB bedarf, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter 
Art handelt. 

b. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen von Unternehmern werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, 
es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich in Textform zugestimmt. 

III.   BESCHAFFENHEIT DER WARE 

a. Die Beschaffenheit der gelieferten Ware entspricht den einschlägigen DIN-
Normen. Alle Muster, Proben, Mitteilungen von Analysedaten geben unverbindli-
che Anhaltspunkte für die durchschnittliche Beschaffenheit der Ware. Es handelt 
sich um Beschreibungen, nicht um zugesicherte Eigenschaften. Abweichungen im 
handelsüblichen Rahmen sind zulässig. 

b. Die Lieferung und Abrechnung von HEL erfolgt temperaturkompensiert auf der 

Basis von 15 C. 

IV.   VERTRAGSSCHLUSS 

a. Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als rechtsver-
bindlich bezeichnet worden sind. Angebote von Kunden können wir innerhalb von 
zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung annehmen oder inner-
halb dieser Frist die bestellte Ware zusenden. 

b. Wir übernehmen kein Beschaffungsrisiko. Wir sind berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten, soweit wir trotz des vorherigen Abschlusses eines entsprechenden 
Einkaufsvertrags unsererseits den Liefergegenstand nicht erhalten, ohne dass uns 
daran ein Verschulden trifft. Wir werden den Kunden unverzüglich über die nicht 
rechtzeitige Verfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren und, wenn wir zu-
rücktreten wollen, das Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben; wir werden dem Kun-
den im Fall des Rücktritts die entsprechende Gegenleistung unverzüglich erstat-
ten. 

V.  EIGENTUMSVORBEHALT 
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des 
Kaufpreises vor. 

VI.  KAUFPREIS / ZAHLUNG  

a. Gegenüber Verbrauchern ist im Kaufpreis die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. 
Ist der Kunde Unternehmer, wird auf den Kaufpreis die gesetzliche Umsatzsteuer 
berechnet und bei der Lieferung von Mineralölen eine Belieferungspauschale, bei 
Pellets eine Einblaspauschale erhoben. 

b. Sofern sich aus Auftragsbestätigung oder Rechnung nichts anderes ergibt, ist der 
Rechnungsbetrag ohne Abzug sofort zur Zahlung fällig. 

c. Nur für Unternehmer gilt: Erteilt der Kunde ein SEPA-Basislastschrift-Mandat oder 
wird eine bestehende Einzugsermächtigung in ein solches umgewandelt, verkürzt 
sich die Vorabankündigungsfrist (PRE-NOTIFICATION) bis auf einen Tag. Damit 
muss die Vorabankündigung spätestens einen Tag vor der Fälligkeit versandt wer-
den. Die Vorabankündigung der SEPA-Basis-Lastschrift muss nicht mit gesonder-
ten Schreiben, sondern kann auf der Rechnung erfolgen. Sofern ein SEPA-
Firmenlastschriftmandat erteilt wird, gilt die Verkürzung der Vorabankündigungs-
frist (PRE-NOTIFICATION) gleichermaßen. 

d. Skontoabzüge werden grundsätzlich nicht gewährt. 

e. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten sind oder durch uns anerkannt wurden. Zur 
Aufrechnung gegen unsere Ansprüche ist der Kunde auch berechtigt, wenn er 
Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend macht. 
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, 
als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 

VII.   LIEFERUNG 

a. Soweit kein ausdrücklich verbindlicher Liefertermin vereinbart wurde, sind unsere 
Liefertermine bzw. Lieferfristen ausschließlich unverbindliche Angaben. 

b. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ord-
nungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des 
nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

c. Der Kunde kann zwei Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefer-
termins/Lieferfrist uns in Textform auffordern binnen einer angemessenen Frist zu 
liefern. Sollten wir einen ausdrücklichen Liefertermin/eine Lieferfrist schuldhaft 
nicht einhalten oder wenn wir aus anderem Grund in Verzug geraten, so muss der 
Kunde uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung der Leistung setzen. Wenn 
wir die Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so ist der Kunde berechtigt, vom 
Kaufvertrag zurückzutreten. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kun-
den wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt. 

VIII. ANNAHMEVERZUG  

a. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwir-
kungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns hierdurch entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem Kunden bleibt seinerseits vorbehalten nach-
zuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe überhaupt nicht oder zumin-
dest wesentlich niedriger entstanden ist. 

b. Die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung 
der Ware geht in diesem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annah-
meverzug gerät. 

IX.  GEWÄHRLEISTUNG, MÄNGELRÜGE UND 
HERSTELLERREGRESS – ZIFFER IX. GILT NUR FÜR UNTERNEHMER 

a. Gewährleistungsrechte des Unternehmers setzen voraus, dass dieser seinen 
nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ord-
nungsgemäß nachgekommen ist. 

b. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns 
an einen Unternehmer gelieferten Ware. Für Schadenersatzansprüche bei 

Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Verwenders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. 
Soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für 
Bauwerke), § 445 b BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 BGB (Bau-
mängel) längere Fristen zwingend vorschreibt, gelten diese Fristen. Vor etwaiger 
Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. 

c. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufwei-
sen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die 
Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern 
oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb 
angemessener Frist zu geben. Rückgriffansprüche bleiben von vorstehender Re-
gelung ohne Einschränkung unberührt. 

d. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde – unbeschadet etwaiger Scha-
densersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 

e. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der ver-
einbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbar-
keit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem 
Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger 
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder aufgrund besonderer äußerer 
Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. 

f. Rückgriffansprüche des Unternehmers gegen uns bestehen nur insoweit, als der 
Unternehmer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Män-
gelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. 

X.  HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN 

a. Wir haften unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden Haf-
tungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Ge-
sundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung unserer 
gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schä-
den, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie 
für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzun-
gen sowie Arglist unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffen-
heits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch im Rah-
men dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaf-
fenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, 
haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersicht-
lich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist. 

b. Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, 
soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren 
Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist 
(Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise 
mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen 
Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im Übrigen 
nicht. Die in den Sätzen 1 – 3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, 
soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sons-
tigen Erfüllungsgehilfen betroffen ist. 

c. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs ausgeschlossen.  

d. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt das auch für die 
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen. 

XI.   DATENSCHUTZ 

a. Wir verarbeiten personenbezogene Daten des Kunden unter Beachtung der Vor-
schriften der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes. Näheres regelt un-
sere Datenschutzerklärung; diese finden Sie hier: https://lagerhaus-schnitt.de 

b. Wir behalten uns vor, die Bonität des Kunden zu prüfen. Dazu werden wir bei der 
SCHUFA und/oder bei einer anderen Wirtschaftsauskunftei Informationen einho-
len. Ergeben sich daraus Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden, so sind wir 
berechtigt, eingeräumte Zahlungsziele mit sofortiger Wirkung einseitig zu widerru-
fen und Leistungen nur gegen Vorauszahlung zu erbringen. Das gilt auch, wenn 
Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde ihm obliegende Zahlungen nicht 
oder nicht rechtzeitig erbringt. 

XII.  KEIN GESETZLICHES WIDERRUFSRECHT BEI BESTELLUNG 
VON HEIZÖL (HEL) 

Beim Kauf von Heizöl (HEL) besteht das gesetzliche Widerrufsrecht für Kunden, 
die Verbraucher sind, nicht, weil auf Verträge über die Lieferung von Heizöl der 
Ausschlussgrund des § 312g Abs. 2 Nr. 8 BGB anwendbar ist. Verbraucher kön-
nen ihre auf Abschluss des Vertrages gerichtete Willenserklärung also nicht wi-
derrufen. 

XIII.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

a. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts (CISG). 

b. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Strei-
tigkeiten aus diesem Vertrag der Sitz unseres Unternehmens. Wir sind jedoch 
auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde 
keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 

c. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich die-
ser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  

d. Wir beteiligen uns nicht an Verbraucherschlichtungsverfahren nach dem Verbrau-
cherstreitbeilegungsgesetz (VSBG). 

Stand: 11.10.2021 

https://www.bauer-neuried.de/datenschutz.html

